Netzwerk für lösungsorientiertes

Arbeiten


PROFILBLATT für Organisationen 
Name der Organisation:

Adresse.
     
PLZ/Ort:
     
Telefon:
     
Email:
     
Webpage:
     
Aufnahmekriterien für Kollektiv-Mitglieder 
Organisationen, die beim Netzwerk Kollektivmitglied werden möchten haben einen Antrag zu stellen. In diesem Antrag muss die Organisation nachweisen, dass sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 
· Der/die  LeiterIn oder ein Mitglied aus dem Leitungsteam ist bereits Einzelmitglied des Netzwerkes.
· In „grundlegenden“ Papieren der Organisation (Konzept, Leitbild, usw.) wird auf den lösungsorientierten Ansatz (LOA) als Grundlage für die Ausrichtung der Arbeit der Organisation Bezug genommen
· Der Ansatz wird in der Organisation „gelebt“. Dies drückt sich u.a. darin aus, dass in Organisation z.B. regelmässig Weiterbildung zum LOA stattfinden oder Mitarbeitende verpflichtet werden, Ausbildungen zum LOA zu absolvieren. 
· In der Organisation finden regelmässige Reflexionen zur Arbeit mit dem LOA statt (Intervision, Supervision, Teambesprechungen zur Arbeit mit dem LOA, usw.)
NLA-Mitglied(er) ihrer Organisation (Leiterin/Leiter oder Mitglied aus dem Leitungsteam): Name/Vorname:      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
Kernauftrag der Organisation:     

 FORMTEXT 
     
Dient in konzeptionellen Papieren (z.B. Konzept, Leitbild usw ) der Organisation der lösungsorientierte Ansatz als Grundlage?      
(Bitte als Beilage mit senden)
Wie wird der Ansatz in der Organisation „gelebt“ ?  (Weiterbildungsangebote, Verpflichtung der Mitarbeitenden zu lösungsorientierten Ausbildungen usw.)
     
Finden in der Organisation Reflexionen zur Arbeit mit dem LOA statt ? 
(z.B. Intervision, Supervision, Teambesprechung zur Arbeit mit dem LOA, usw.)
     
Die Kollektivmitglieder haben folgende Rechte und Pflichten: 

· Die Organisation kann die Dienstleitungen des Netzwerkes, wie die Geschäftsstelle, die Webplattform, usw. benützen

· Die Organisationen werden in einer speziellen Liste für Organisationen als Kollektivmitglieder gekennzeichnet

· Die Organisation erhält ein Stimmrecht und kann ihren Einfluss an der jährlichen Mitgliederversammlung zur Geltung bringen

· Die Organisation zahlt einen Mitgliederbeitrag der wie folgt an die Grösse der Organisation angepasst ist:
· Bis zu 10 Vollzeitstellen zahlt das Mitglied den dreifachen normalen Mitgliedsbeitrag. Aktuell bedeutet das einen jährlichen Beitrag von Fr. 150.- (ab 1.1.08 voraussichtlich) Fr. 210.-
· Ab 11 Vollzeitstellen zahlt das Kollektivmitglied den fünffachen normalen Mitgliedsbeitrag. Aktuell bedeutet das einen jährlichen Beitrag von Fr. 250.- (ab 1.1.08 voraussichtlich Fr. 350.-)
Wir sind mit den Rechten und Pflichten vertraut: 

Unterschrift der Leitung:      
Datum: 
Verein Netzwerk für lösungsorientiertes Arbeiten:

Geschäftsstelle: c/o Sabine Winiger, Bruchstrasse 63, 6003 Luzern

Tel. 041/240 38 82, Email gf@nla-schweiz.ch


